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Uranien gefd^ä^t roirb, nötigt bie in i£>rer ©jiftens be=

brot)ten ©einet6 e jur Stillegung itjrer betriebe unb pt
©ntlaffung i£)rer Arbeiter, roenn biefer Konfurrens meßt
©infjalt geboten roerben îann. ©S ift außerbem feftge»
ftellt, baß oiele biefer importierten SBSoren oon fo mangels
Rafter Qualität finb, baß auch ber geringe SlnfcßaffungS»
prei§ ben roirflidjen Söert überfteigt.

Sltl biefe betrübenben ©rfaßrungen foHten unferen
Mitbürgern in ißrem eigenen Qntereffe pr SBarnung
bienen. ®aS unter,^eicf)nete Sefretariat ift ftets bereit,
berartige ïatbeftânbe entgegenpneljmen unb in geeig=
neter SQSeife an berufener Stelle ber bemühten Scf)äbi=

gung ber eintjeimifcljen ©eroerbe entgegenproirt'en.
2öir fjoffen aber, baß bei jebem oaterlänbifdj ge»

finnten Bürger bie beffere ©inficßt unb Stüdficbt obfiegen
roerbe.

23ern im Stooember 1919.

StbroeijerifcbeS ©eroerbefefretartot.

Uerbandsutesen.
©emeinnüßtßer SöobmtngSfiau. ®er SSerbanb

Sur görberung beS gemeinnüßigen SBobnungS»
baueS Ijat an ben 33unbeSrat ju^anben ber eibge=

nöffifcßen SRäte angeficßtS ber fid) roeiter oerfcßärfenben
2Öot)nung§not baS bringenbe ©efucß gerichtet, eS möd)ten
Sur görberung beS SBobnungSbaueS fcfjort in ber ®e=

Semberfeffion ber 93unbeSoerfammlung neue unb roefent»
ließ ^öfjere Krebite bewilligt roerben, als im 3funi 1919.
©obann unterftüßte ber SSerbanb ein ©efud) ber fdjroei»
SerifdEjen Statiftifcßen ©efeUfcßaft unb beS fdbroeiserifdjen
©täbteoerbanbeS auf SSerbinbung rcofpungSftatiftifdjer
©Hebungen mit ber eibgenöffifdjen SBolfSsäßtung nom
\saßre 1920. Qn oerfd)iebenen Stäbten, wie 93afel,
;Öern, Scßaffbaufen, St. ©allen, SBintertßur unb $ürid)
Jft bie ©rünbung lofaler Seftionen beS SßerbanbeS er»
folgt ober fteßt beoor. ©ine tHeiße oon Stäbten ift
°em Sßerbanb bereits beigetreten. ®er 93erbanb ^at an
?en SBunbeSrat bas ©efud) geftellt, ber 23unb möchte
Jwi £>inblicf auf bie ®ienfte, roelcße ber 23erbanb burcß
me görberung beS gemeinnüßtgen ©oßnungsbaueS ber
^ffentlicßfeit leiftet, biefen burd) eine jäfjrlicfje 23unbeS=
Utboention oon Jr. 25,000 unb buret) einen ©rünbmtgS»
"mtrag oon ^r. 5000 unterftüßen.

3Rarftf>erid)te.
Sur fiûge beè îûfeïfilûSmarïteS. (©ingef.) Seit

Lütgen Monaten ift ber betrieb in ben belgifcßen Renfler»

l'^ütten faft überall aufgenommen toorben unb bie

^efetungen erfolgen nun roieber jiemlicl) regelmäßig,
belgifcße ©taSinbuftrie ift augenfcß einließ mit

©rfolg beftrebt, bie ißr roäßrenb beS Krieges in faft allen
Sänbern erroacßfene Konfurrens p bet'ämpfen unb bie

früfjer auf bem ©eltmarfte eingenommene Stellung
roieber prücfperobern. ®ie greife finb dllerbiitgS troß
beS für bie Scßroeij günftigen StanbeS ber Valuta etroaS
f)ocl). ®ie ^abrifation bat ficß eben roefenlicß oerteuert
unb bie Jyabritanten motten roobl bie burd) ben langen
Krieg erlittene ©inbuße roieber einbringen. 2)urcß bie

©rfaßrungen, roeldje namentüd) gegen KriegSenbe unb
feitßer mit anbern gabriîaten gemalt rourben, finb ben
93erbraud)ern bie oorsüglicßen ©igenfcßaften beS belgifcßen
^enfterglafeS erft recßt offenbar geroorben unb bie meiften
Sieben baßer oor, etroaS mebr p bepbten, um eine in
jeber 23esießung gute belgifdbe ©are p erhalten.

®ie ©laSßütte in Münfter, bie einsige genftergtaS»
fabrif unfereS SanbeS, bie roäbrenb bem Kriege mit ber
£>erftetlung unb bem ©jport oon bünnem ©las su pßoto*
grapbif^en Smeden oiel ©elb oerbient su buben fd^eint,
bat ben betrieb oorläußg eingeftetlt unb eS ift ungeroiß,
roaS roeiter gefcßeben roirb. ®ie SaarglaSßütten,
beren fjabrit'at früher in ber Sdjroeis bûuptfâdjlicb roegen
feiner Stärfe beoorsugt rourbe, liegen befanntlicb in ben
oon ber ©ntente befeßten ©ebieten unb eS oerlautet,
baß faft ißre ganse ißrobuütion für ben SGBieberaufbau
ber serftörten Dörfer unb Stäbte ïîorbfranfreidjS be=

anfprucßt roerbe. ®ie meiften anbern beutfcßen $en
fterglaS hätten ßuben ben betrieb roegen Kohlen»
mangel unb anbern $abrifationSfcbroierig!eiten entroeber
bebeutenb rebusieren ober gans einftellen müffen, fobaß
in ®eutfcßtanb troß bem ®arnieberliegen beS Sauge»

\

UNION AKTIENGESELLSCHAFT BIEL
Erste schweizerischefabrik für elekhrisch geschweisste Kelten

FABRIK IN METT
Ketten aller Art für industrielle Zwecke

Kalibrierte Kran und Ffaschenzugkeften.
Kurzgliedrige Lastketten für Giessereten etc

Spezial Ketren füf Elevaroren Eisenbahn-BindKefien.
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Franken geschätzt wird, nötigt die in ihrer Existenz be-

drohten Gewerbe zur Stillegung ihrer Betriebe und zur
Entlassung ihrer Arbeiter, wenn dieser Konkurrenz nicht
Einhalt geboten werden kann. Es ist außerdem festge-
stellt, daß viele dieser importierten Waren von so mangel-
hafter Qualität sind, daß auch der geringe Anschaffung^
preis den wirklichen Wert übersteigt.

All diese betrübenden Erfahrungen sollten unseren
Mitbürgern in ihrem eigenen Interesse zur Warnung
dienen. Das unterzeichnete Sekretariat ist stets bereit,
derartige Tatbestände entgegenzunehmen und in geeig-
neter Weise an berufener Stelle der bewußten Schädi-
gung der einheimischen Gewerbe entgegenzuwirken.

Wir hoffen aber, daß bei jedem vaterländisch ge-
sinnten Bürger die bessere Einsicht und Rücksicht obsiegen
werde.

Bern im November 1919.

Schweizerisches Gewerbesekretariat.

0elbai«lwe;en.
Gemeinnütziger Wohnungsbau. Der Verband

zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-
baues hat an den Bundesrat zuhanden der eidge-
nöffischen Räte angesichts der sich weiter verschärfenden
Wohnungsnot das dringende Gesuch gerichtet, es möchten
zur Förderung des Wohnungsbaues schon in der De-
zembersession der Bundesversammlung neue und wesent-
lich höhere Kredite bewilligt werden, als im Juni 1919.
Sodann unterstützte der Verband ein Gesuch der schwei-
zerischen Statistischen Gesellschaft und des schweizerischen
Städteverbandes aus Verbindung wohnungsstatistischer
Erhebungen mit der eidgenössischen Volkszählung vom
Jahre 1920. In verschiedenen Städten, wie Basel,
Äern, Schaffhausen, St. Gallen, Winterthur und Zürich
fft die Gründung lokaler Sektionen des Verbandes er-
wlgt oder steht bevor. Eine Reihe von Städten ist
oem Verband bereits beigetreten. Der Verband hat an
den Bundesrat das Gesuch gestellt, der Bund möchte
'hl Hinblick aus die Dienste, welche der Verband durch
die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues der
Öffentlichkeit leistet, diesen durch eine jährliche Bundes-
Subvention von Fr. 25,000 und durch einen Gründungs-
deitrag von Fr. 5000 unterstützen.

Marktberichte.
Zur Lage des Tafelglasmarktes. (Einges.) Seit

"Ulgen Monaten ist der Betrieb in den belgischen Fenster-
Uaihötten fast überall aufgenommen worden und die
Lieferungen erfolgen nun wieder ziemlich regelmäßig,

belgische Glasindustrie ist augenscheinlich mit

Erfolg bestrebt, die ihr während des Krieges in fast allen
Ländern erwachsene Konkurrenz zu bekämpfen und dxe

früher aus dem Weltmarkte eingenommene Stellung
wieder zurückzuerobern. Die Preise sind allerdings trotz
des für die Schweiz günstigen Standes der Valuta etwas
hoch. Die Fabrikation hat sich eben wesenlich verteuert
und die Fabrikanten möchten wohl die durch den langen
Krieg erlittene Einbuße wieder einbringen. Durch die

Erfahrungen, welche namentlich gegen Kriegsende und
seither mit andern Fabrikaten gemacht wurden, sind den
Verbrauchern die vorzüglichen Eigenschaften des belgischen
Fensterglases erst recht offenbar geworden und die meisten
ziehen daher vor, etwas mehr zu bezahlen, um eine in
jeder Beziehung gute belgische Ware zu erhalten.

Die Glashütte in Münster, die einzige Fensterglas-
fabrik unseres Landes, die während dem Kriege mit der
Herstellung und dem Export von dünnem Glas zu photo-
graphischen Zwecken viel Geld verdient zu haben scheint,
hat den Betrieb vorläufig eingestellt und es ist ungewiß,
was weiter geschehen wird. Die Saarglashütten,
deren Fabrikat früher in der Schweiz hauptsächlich wegen
seiner Stärke bevorzugt wurde, liegen bekanntlich in den
von der Entente besetzten Gebieten und es verlautet,
daß fast ihre ganze Produktion für den Wiederaufbau
der zerstörten Dörfer und Städte Nordfrankreichs be-
ansprucht werde. Die meisten andern deutschen Fen-
sterglashütten haben den Betrieb wegen Kohlen-
mangel und andern Fabrikationsschwierigkeiten entweder
bedeutend reduzieren oder ganz einstellen müssen, sodaß
in Deutschland trotz dem Darniederliegen des Bauge-

àsle fllx sleklnsck gescXv/eizsre Xettsn

Xstter, slier ^rt kür lràstrielle ^v/ecks
Xslidnsi-te Xxsn uncj rlsscksri-llgksUs»

Xullgüsclnse küi- Qissssxàsn
Ketten tu? Aevstsren ^isentsakn Amelketten.

tivtkiipplunHsl<etten.Hctiittsl<Stten.6e»'üstketterv k>k!ugketten. I

Liâckulàttsii kûi-àomsbils ekc,
ü?S55ke ' Xenen ttocNÄN
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werbe! großer SJÎangel an genfterglaS fid) fühlbar madjte
uni) bie Sef)örben neuerbingS baju gelangt finb, ein aß»

gemeine§ AuSfufjroerbot für genfterglaS zu etlaffen. —
gn ben b öl) m if d; en (tfd>ed)û=fioroaîifdfen) ©laSfjütten
wirb gearbeitet, aber bie Qualität beS ©tafeS unb be=

fonberS ber burd) Vermittler angebotenen 2Bare ift fetjr
gering unb ba biefe Sieferungen gewöhnlich nur gegen
Vorausbezahlung erfolgen, nachträgliche tReFlamationen
roegen fcljlechter SBare, Srud) je. nidjt mehr berüdffich=
tigt werben, fdjeint eS angezeigt ju fein, oor bem An»
fauf folcljer Sßare ju warnen.

Sie Sieferungen oon ©ufjgläfern (SïohgtaS, Srafjt»
glaS, Ornament» unb KathebralgtaS jc.) auS S e u t f d) »

(anb erfolgen ebenfaßS feljr langfam wegen anbauern»
bem Kogtenmangel, Arbeiter» unb ïransportfcfjwierig»
feiten ufw., woburd) bie gabrifatioit gel)inbert unb bie

Kreistage jeber fiebern SaftS beraubt wirb.
Sie gabriFätion oon «Spiegelglas, bie gegen ©nbe

beS Krieges unb wäf)renb beS SBaffenftillftanbeS faft
ganz eingeftellt war, fonnte in einigen Hutten in be=

fc^ränftem Umfange wieber aufgenommen werben, fobafj
in biefem ArtiFet in nädjfter geit wieber einige gufuljren,
allerbingS nod) p hohen greifen, erwartet werben bürfen.

f)oIjprctfc. Sßan fchreibt ber basier „9lational»3tg."
auS Seutfd)lanb: „Sie Steife fürSu^ljolz fteigen be»

ftänbig unb bringen ben ©emeinbefaffen gute ©innahmen,
©o würben bei ber «Stamm» unb îhit^oljoerfteigerung
ber ©emeinbe ©djopfheim 29,000 9Jtarf über ben An»
fdjlag erzielt. Sie Seibtragenben finb natürlich bie Käufer
ber auS biefem §olj gefertigten ©egenftänbe."

Sie |)o!jtierfäufc in Dberfranfcn (Sannenrunbholz
im SSBalbe) ergaben ungeheure ißreiSfteigerungen. ©in
KubiFmeter würbe mit 9Jtf. 500 bezahlt. („granff. 3tg.")

UertcMedeaet.
Sie 48=Stunbenwocl)e tut ©ewerbe. Sie aus zehn

Arbeiterbelegierten unb §e£jn Unternehmeroertretern be»

ftellte ©jpertenfommiffion beS eibgen. SßolfSwirtfdjaftS»
bepartementS hat ben ©ntwurf für ein ArbeitSgefelj ein»

gereicht, baS auf alle ©ewerbebetriebe, bie bem gabriF»
gefeh nicht unterfteßt finb, ferner auf baS gefamte Sau»
gewerbe, baS prioate Transport» unb VerEehrSgewerbe,
baS ©ärtnergewerbe unb bie Çeiminbuftrie Anwenbung
finben foil, mit ©ettung für aße im betrieb befd)äftigten
airbeiter, Arbeiterinnen unb Sehrlinge. Sie maximale
wöchentliche Arbeitszeit barf 48 ©tunben wôdjentlid)
nidjt überfteigen. SBenn ber freie SamStag=9tad)mittag
eingeführt ober bie Arbeitszeit an ©amStagen fürjer ift,
als ad)t ©tunben, barf bie geit auf bie anberen 2Bod)en=

tage oerteilt werben. Sie Arbeitszeit foil jwifcljen fünf
Ul)r, im SSinter 6 Uhr, morgenS unb 8 Uljr abenbS er»

lebigt werben. 3" befonberen gäßen fann baoon ab»

gegangen werben, wenn bieS burd) ArbeitSoerträge feft»
gelegt ift. Sabei benft man fpejiell an ben groeifdjichten»
betrieb unb an bie Verfjältmffe im 2Birtfd)aftSgewerbe,
in ber ©ärtnerei ufw. Sie SJtittagSpaufe foil minbeftenS
eine ©tunbe betragen, eS fei benn, bafj bie Arbeitszeit
ni<ht meljr als 8 «Stunben beträgt unb biefe burd) eine

minbeftenS Ijalbftünbige Saufe unterbrochen wirb. 2Benn
bie Arbeiter wäfjrenb ber Saufe ben Slat) nicht oerlaffen
bürfen, mufj bie Saufe als Arbeitszeit geregnet werben.
Sie Slitgabe oon Heimarbeit an bie eigenen Arbeiter
ober an Arbeiter frember betriebe ift oerboten. Sei be»

fonberS gefunbl)eitSfd)äblid)en betrieben ift bie Arbeits»
Zeit weiter h^tabzufetjen. gür Überzeit», Sadjt» unb
©onntagSarbeit ift ein gufdjlag oon 30% z" bezahlen.

görberung unb Hdmttg öcr angetocntbtcn: inbu»
ftrieUen unb gewerblichen Kunft. Sie oont SunbeSrat

erlaffene Verorbnung beftimmt u. a., baff ber SunbeSrat
eine gad;Fommiffion oon fünf Slitgliebern wählen
wirb, bie ben Sitel „©ibgenöffifdje Kommiffion für an»

gewanbte Kunft" führen wirb. Sei ber Sefteßung ber
Kommiffion wirb ber SunbeSrat barauf Sebacht nehmen,
ba§ in ihr bie wichtigften Qrganifationen mit bem 3wecfe
ber görberung ber angemanbten ßunft fowie bie auf
biefem ©ebiete ftch betätigenben Sünftler unb Qnbufiriellen
angemeffen oertreten finb. ®ie ßommiffion fteht unter
ber Seitung beS jeweiligen tßräfibenten ber eibg. Äunft»
fommiffion. ®ie Serorbnung beftimmt fobann, ba§ in
ber 9îegel alle zroei gahre eine fdjmeizerifdje
AuSftellung für angewanbte ^unft oeranftaltet
wirb. ®er Sunb erleichtert ben fd;weizerifd)en Äünftlern,
gnbuftriellen unb ©ewerbetreibenben bie foüeftioe Seil»
nähme an ben auswärtigen Aufteilungen für angewanbte
$unft. Au^erbem gewährt ber Sunb ben Qrganifationen,
bie bie görberung unb H^ung ber angewanbten Kunft
bezweden, jährliche ©uboentionen. ®aS Separtement
beS gnnern wirb jährlich einen Seil beS ßrebiteS für
angewanbte Sîunft für ©tipenbien unb Verleihung
oon AufmunteritngSpreifen an gewanbte jüngere
©d)weizerfünftler oerwenben.

©ibgcnb'ffifchcê gabrifgefeß. SaS VoüSwirtfchaftS»
bepartement wirb ermächtigt, ben in Art. 221 ber 93er»

orbnung com 3. DFtober 1919 zum gabrifgefet} für bie

neue ©efuchfteUung bezeichneten Sermin (30. Otooember),
oon bem baS prooiforifd)e gnïraftbleiben oon AuS»

nahmen betreffenb bie Arbeitszeit unb oon gabrif»
orbnungen abhängig ift, hinauSzufdjieben.

©chroctzcrifche UnfaUoerficherungSanftalt in ßuzern.
®er VerwaltungSrat ber ©d)weizerifchen llnfalloetfiche»
rungSanftalt genehmigte in feiner ©effion oom 26. unb
27. Vooember 1919 ben Voranfchlag ber VerwaltungS»
foften für baS 3al)t 1920, ber fich auf inSgefamt
6,680,000 gr. beläuft. @r nahm zu oerfchiebenen Se»

gehren um Abänberung ber ißrämientarife ©tel»
iung ; nach näherer Sfung biefer Segehren gelangte
er zum ©d)luffe, ba§ zurzeit auf eine Steoifion ber
mientarife nidE)t eingetreten werben Fann, zumal eine £er»
abfe^ung ber ißrämienfätje für biejenigen Setriebe, für
bie fie gerechtfertigt erfdjien, bereits ftattgefunben hat
burd) neue 3uteilung biefer Setriebe zu einer niebrigeren
©efahrenftufe. Ser SerwaltungSrat erlebigte fchtiehlid)
eine tReihe oon abminiftratioen unb finanziellen ©efchäften
unb nahm bie Serid)terftattung ber Sireftion über oer»
fdjiebene gragen ber ©ntfchäbigungSprariS ber Anftalt
entgegen.

Sic nierte ©chrocizcr 9Jiüftermeffe in Safel. (SJtitget.)
Sie bisherige ©ntwidtung ber Schweizer SDtuftermeffe
hat gezeigt, bajj biefe nationalwirtfchaftliche Qnftitution
für gnbuftrie unb ©ewerbe oon grojjer Sebeutung ift-
Sie Hauptaufgaben ber SDÎufternteffe finb bie Kräftigung
beS QnlanbSabfaheS unb bie görberung beS ©jportS.
Sie SRuftermeffe 1920 wirb eine befonbere Sebeutung
haben, ©ie finbet unter neuen wirtfd)afttichen Verhält-
ni ffen ftatt unb Fann beShalb als erfte griebenS=9ßtufter»
meffe bezeichnet werben, gm gnlanb oerfprid)t man
fid) oon ber Vorführung ber neueften fd)weizerifd)en
ißrobuFtion fehr oiel. Auch baS AuSlanb zeigt für bie

nächfte SJteffe lebhaftes gntereffe. Sa bie ©renzen fi<h

aßmähli«h lieber öffnen, barf mit einem guten Sefuch
auS ben fremben Säubern gerechnet werben.

Alle gntereffenten feien beShalb nochmals auf bie

oierte ©chmeizer SOtuftermeffe in Safel aufmerFfam ge»

macht. ®er Anmelbetermin läuft am 10. ®e*
zember ab. ©pätere Anmelbungen haben, fofern fi®

überhaupt berücEfichtigt werben Fönnen, eine preiset'
höhung oon 25 % zu tragen. ; •: n : : • s (v fi-• i g ô
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werbes großer Mangel an Fensterglas sich fühlbar machte
und die Behörden neuerdings dazu gelangt sind, ein all-
gemeines Ausfuhrverbot für Fensterglas zu erlaffen. —
In den böhmischen (tschecho-slowakischen) Glashütten
wird gearbeitet, aber die Qualität des Glases und be-

sonders der durch Vermittler angebotenen Ware ist sehr
gering und da diese Lieferungen gewöhnlich nur gegen
Vorausbezahlung erfolgen, nachträgliche Reklamationen
wegen schlechter Ware, Bruch zc. nicht mehr berücksich-

tigt werden, scheint es angezeigt zu sein, vor dem An-
kauf solcher Ware zu warnen.

Die Lieferungen von Gußgläsern (Rohglas, Draht-
glas, Ornament- und Kathedralglas :c.) aus Deutsch-
land erfolgen ebenfalls sehr langsam wegen andauern-
dem Kohlenmangel. Arbeiter- und Transportschwierig-
leiten usw., wodurch die Fabrikation gehindert und die

Preislage jeder sichern Basis beraubt wird.
Die Fabrikation von Spiegelglas, die gegen Ende

des Krieges und während des Waffenstillstandes fast
ganz eingestellt war, konnte in einigen Hütten in be-

schränkten: Umfange wieder aufgenommen werden, sodaß
in diesem Artikel in nächster Zeit wieder einige Zufuhren,
allerdings noch zu hohen Preisen, erwartet werden dürfen.

Holzpreise. Man schreibt der basler „National-Ztg."
aus Deutschland: „Die Preise für Nutzholz steigen be-

ständig und bringen den Gemeindekassen gute Einnahmen.
So wurden bei der Stamm- und Nutzholzversteigerung
der Gemeinde Schopfheim 29,000 Mark über den An-
schlag erzielt. Die Leidtragenden sind natürlich die Käufer
der aus diesem Holz gefertigten Gegenstände."

Die Holzverkäufe in Oberfranken (Tannenrundholz
im Walde) ergaben ungeheure Preissteigerungen. Ein
Kubikmeter wurde mit Mk. 500 bezahlt. („Franks. Ztg.")

Vek5c>»ieae»eî.
Die 48-Stundenwoche im Gewerbe. Die aus zehn

Arbeiterdelegierten und zehn Unternehmervertretern be-

stellte Expertenkommission des eidgen. Volkswirtschafts-
départements hat den Entwurf für ein Arbeitsgesetz ein-
gereicht, das aus alle Gewerbebetriebe, die dem Fabrik-
gesetz nicht unterstellt sind, ferner auf das gesamte Bau-
gewerbe, das private Transport- und Verkehrsgewerbe,
das Gärtnergewerbe und die Heimindustrie Anwendung
finden soll, mit Geltung für alle im Betrieb beschäftigten
Arbeiter, Arbeiterinnen und Lehrlinge. Die maximale
wöchentliche Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchentlich
nicht übersteigen. Wenn der freie Samstag-Nachmittag
eingeführt oder die Arbeitszeit an Samstagen kürzer ist,
als acht Stunden, darf die Zeit auf die anderen Wochen-
tage verteilt werden. Die Arbeitszeit soll zwischen fünf
Uhr, im Winter 6 Uhr, morgens und 8 Uhr abends er-
ledigt werden. In besonderen Fällen kann davon ab-

gegangen werden, wenn dies durch Arbeitsverträge fest-
gelegt ist. Dabei denkt man speziell an den Zweischichten-
betrieb und an die Verhältnisse im Wirtschaftsgewerbe,
in der Gärtnerei usw. Die Mittagspause soll mindestens
eine Stunde betragen, es sei denn, daß die Arbeitszeit
nicht mehr als 8 Stunden beträgt und diese durch eine

mindestens halbstündige Pause unterbrochen wird. Wenn
die Arbeiter während der Pause den Platz nicht verlassen
dürfen, muß die Pause als Arbeitszeit gerechnet werden.
Die Mitgabe von Heimarbeit an die eigenen Arbeiter
oder an Arbeiter fremder Betriebe ist verboten. Bei be-

sonders gesundheitsschädlichen Betrieben ist die Arbeits-
zeit weiter herabzusetzen. Für Überzeit-, Nacht- und
Sonntagsarbeit ist ein Zuschlag von 30°/» zu bezahlen.

Förderung und Hebung der angewandten: indu-
striellen und gewerblichen Kunst. Die vom Bundesrat
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erlassene Verordnung bestimmt u. a., daß der Bundesrat
eine Fachkommission von fünf Mitgliedern wählen
wird, die den Titel „Eidgenössische Kommission für an-
gewandte Kunst" führen wird. Bei der Bestellung der
Kommission wird der Bundesrat darauf Bedacht nehmen,
daß in ihr die wichtigsten Organisationen mit dem Zwecke
der Förderung der angewandten Kunst sowie die auf
diesem Gebiete sich betätigenden Künstler und Industriellen
angemessen vertreten sind. Die Kommission steht unter
der Leitung des jeweiligen Präsidenten der eidg. Kunst-
kommission. Die Verordnung bestimmt sodann, daß in
der Regel alle zwei Jahre eine schweizerische
Ausstellung für angewandte Kunst veranstaltet
wird. Der Bund erleichtert den schweizerischen Künstlern,
Industriellen und Gewerbetreibenden die kollektive Teil-
nähme an den auswärtigen Ausstellungen für angewandte
Kunst. Außerdem gewährt der Bund den Organisationen,
die die Förderung und Hebung der angewandten Kunst
bezwecken, jährliche Subventionen. Das Departement
des Innern wird jährlich einen Teil des Kredites für
angewandte Kunst für Stipendien und Verleihung
von Aufmunterungspreisen an gewandte jüngere
Schweizerkünstler verwenden.

Eidgenössisches Fabrikgesetz. Das Volkswirtschafts-
département wird ermächtigt, den in Art. 221 der Ver-
ordnung vom 3. Oktober 1919 zum Fabrikgesetz für die

neue Gesuchstellung bezeichneten Termin (30. November),
von dem das provisorische Jnkraftbleiben von Aus-
nahmen betreffend die Arbeitszeit und von Fabrik-
ordnungen abhängig ist, hinauszuschieben.

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt in Luzern.
Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Unfallversiche-
rungsanstalt genehmigte in seiner Session vom 26. und
27. November 1919 den Voranschlag der Verwaltungs-
kosten für das Jahr 1920, der sich auf insgesamt
6,680,000 Fr. beläuft. Er nahm zu verschiedenen Be-
zehren um Abänderung der Prämientarife Stel-
lung; nach näherer Prüfung dieser Begehren gelangte
er zum Schlüsse, daß zurzeit auf eine Revision der Prä-
mientarife nicht eingetreten werden kann, zumal eine Her-
absetzung der Prämiensätze für diejenigen Betriebe, für
die sie gerechtfertigt erschien, bereits stattgefunden hat
durch neue Zuteilung dieser Betriebe zu einer niedrigeren
Gefahrenstufe. Der Verwaltungsrat erledigte schließlich
eine Reihe von administrativen und finanziellen Geschäften
und nahm die Berichterstattung der Direktion über ver-
schiedene Fragen der Entschädigungspraxis der Anstalt
entgegen.

Die vierte Schweizer Mustermesse in Basel. (Mitget.)
Die bisherige Entwicklung der Schweizer Mustermesse
hat gezeigt, daß diese nationalwirtschaftliche Institution
für Industrie und Gewerbe von großer Bedeutung ist.
Die Hauptaufgaben der Mustermesse sind die Kräftigung
des Jnlandsabsatzes und die Förderung des Exports.
Die Mustermesse 1920 wird eine besondere Bedeutung
haben. Sie findet unter neuen wirtschaftlichen Verhält-
niffen statt und kann deshalb als erste Friedens-Muster-
messe bezeichnet werden. Im Inland verspricht man
sich von der Vorführung der neuesten schweizerischen

Produktion sehr viel. Auch das Ausland zeigt für die

nächste Messe lebhaftes Interesse. Da die Grenzen sich

allmählich wieder öffnen, darf mit einem guten Besuch

aus den fremden Ländern gerechnet werden.
Alle Interessenten seien deshalb nochmals auf die

vierte Schweizer Mustermesse in Basel aufmerksam
macht. Der Anmeldetermin läuft am 10.
zember ab. Spätere Anmeldungen haben, sofern sie

überhaupt berücksichtigt werden können, eine Preise^
höhung von 25 "/o zu tragen. z>. t ^
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